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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.02.2006

Norm

RDG §121

RDG §130 Abs1

Rechtssatz

Verhängt der Disziplinarsenat nach Rechtskraft des Einstellungsbeschlusses eine Ordnungsstrafe über den

Beschuldigten, so ist dessen gegen diesen Beschluss erhobene Beschwerde im Hinblick darauf, dass § 130 Abs 1 RDG

anordnet, dass bei Einstellung des Disziplinarverfahrens nach den Vorschriften des § 121 RDG vorzugehen ist, wenn

dem Disziplinarbeschuldigten eine mit einer Ordnungsstrafe zu ahndende P6ichtverletzung zur Last liegt, gemäß § 121

Abs 2 RDG zulässig.
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